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Gesetz
beireffend einen Ersten Nachtrag zu dem Finanzgesetz für das Rechnungsjahr 1916.

« Vom 27. Dezember 1916. «

Wilhelm II., von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Als Ersten Nachtrag zu dem Finanzgesetz für dasNechnungsjahr 1916 vom 27. Juli

1916 (Reg. Bl. S. 47) verordnen Wir nach Anhörung Uns eres Staatsministeriums
und unter Zustimmung Unserer getreuen Stände, was folgt:

Art. 1.

Aus dem Vermögen der Restverwaltung werden zur Verwendung für Zwecke der

Kriegswohlfahrtspflege sowie zur Fürsorge für heimkehrende Kriegsteilnehmer? Millionen
Mark bestimmt.


